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Der Senat von Berlin 
SenJustVA II B 6 – 5600/4/2 
9(0)13 - 3045 
 
 
 
 
An das 
Abgeordnetenhaus von Berlin 
 
über Senatskanzlei - G Sen - 
 
 
 
 
V o r b l a t t   
 
Vorlage - zur Beschlussfassung - 
über das Gesetz zur Anpassung des Berliner Landesrechts an die Änderungen der Jus-
tizbeitreibungsordnung und weiterer Gesetze 
 
A. Problem 
 
Durch Artikel 14 des Gesetzes zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 655/2014 
sowie zur Änderung sonstiger zivilprozessualer, grundbuchrechtlicher und vermögens-
rechtlicher Vorschriften und zur Änderung der Justizbeitreibungsordnung (EuKoPf-
VODG) vom 21. November 2016 (BGBl. I S. 2591) ist die Justizbeitreibungsordnung 
geändert worden. Unter anderem lautet die Gesetzesbezeichnung nunmehr „Justizbei-
treibungsgesetz (JBeitrG)“. Das Berliner Landesrecht verweist an mehreren Stellen auf 
die Justizbeitreibungsordnung. Zudem enthält § 23 des Gesetzes über Gebühren und 
Beiträge weitere Verweisungen auf Bundesrecht, die nicht mehr aktuell sind. 
 
B. Lösung 
 
Das Berliner Landesrecht soll redaktionell an das geänderte Bundesrecht angepasst 
werden. 
 
C. Alternative / Rechtsfolgenabschätzung 
 
Keine 
 
D. Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter 
 
Keine 
 
E. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen 
 
Keine 
 
F. Gesamtkosten 
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Keine 
 
H. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg  
 
Keine 
 
J. Zuständigkeit 
 
Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung 
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Der Senat von Berlin 
SenJustVA II B 6 – 5600/4/2 
9(0)13 - 3045 
 
 
 
 
An das 
Abgeordnetenhaus von Berlin 
 
über Senatskanzlei - G Sen - 
 
 
 
 
V o r l a g e  
 
- zur Beschlussfassung - 
über das Gesetz zur Anpassung des Berliner Landesrechts an die Änderungen der Jus-
tizbeitreibungsordnung und weiterer Gesetze  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:  
 

Gesetz zur Anpassung des Berliner Landesrechts 
an die Änderungen der Justizbeitreibungsordnung 

und weiterer Gesetze 
 

Vom         2018 
 

Artikel 1 
Änderung des Justizverwaltungskostengesetzes Berlin 

 
§ 2 des Justizverwaltungskostengesetzes Berlin in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 16. August 1993 (GVBl. S. 372), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. 
April 2014 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 2 
 

Das Justizbeitreibungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 2017 
(BGBl. I S. 1926), das durch Artikel 5 des Gesetzes vom 30. Juni 2017 (BGBl. I S. 
2094) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung gilt für die Einziehung der 
in § 1 Absatz 1 des Justizbeitreibungsgesetzes genannten Ansprüche auch insoweit, 
als diese Ansprüche nicht auf bundesrechtlicher Regelung beruhen.“ 
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Artikel 2 
Änderung des Justizgebührenbefreiungsgesetzes 

 
In § 2 Absatz 1 des Justizgebührenbefreiungsgesetzes vom 24. November 1970 (GVBl. 
S. 1934), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. März 2014 (GVBl. S. 70) 
geändert worden ist, werden die Wörter „§ 1 Nr. 5 bis 9 der Justizbeitreibungsordnung 
in ihrer jeweils geltenden Fassung“ durch die Wörter „§ 1 Absatz 1 Nummer 5 bis 9 des 
Justizbeitreibungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 2017 
(BGBl. I S. 1926), das durch Artikel 5 des Gesetzes vom 30. Juni 2017 (BGBl. I S. 
2094) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung“ ersetzt. 
 
 

Artikel 3 
Änderung des Gesetzes über Gebühren und Beiträge 

 
§ 23 Absatz 2 Buchstabe e des Gesetzes über Gebühren und Beiträge vom 22. Mai 
1957 (GVBl. 516), das zuletzt durch Artikel IV des Gesetzes vom 18. November 2009 
(GVBl. S. 674) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 
 
„e) des Justizverwaltungskostengesetzes vom 23. Juli 2013 (BGBl. I S. 2586, 2655), 

das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2732) geän-
dert worden ist, des Justizbeitreibungsgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 27. Juni 2017 (BGBl. I S. 1926), das durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2094) geändert worden ist, und des Berliner Hinterle-
gungsgesetzes vom 11. April 2011 (GVBl. S. 106) in ihren jeweils geltenden Fas-
sungen,“ 

 
 

Artikel 4 
Änderung der Verordnung zur Übertragung von Ermächtigungen zum Erlass von 
Rechtsverordnungen auf den Gebieten des Bürgerlichen Gesetzbuchs, der Zivil-
prozessordnung, des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den 

Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit sowie der Justizbeitreibungs-
ordnung 

 
Die Verordnung zur Übertragung von Ermächtigungen zum Erlass von Rechtsverord-
nungen auf den Gebieten des Bürgerlichen Gesetzbuchs, der Zivilprozessordnung, des 
Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der frei-
willigen Gerichtsbarkeit sowie der Justizbeitreibungsordnung vom 25. September 2012 
(GVBl. S. 348) wird wie folgt geändert: 
 
1. In der Überschrift werden die Wörter „der Justizbeitreibungsordnung“ durch die Wör-
ter „des Justizbeitreibungsgesetzes“ ersetzt. 
 
2. In § 1 Nummer 4 werden die Wörter „der Justizbeitreibungsordnung“ durch die Wör-
ter „des Justizbeitreibungsgesetzes“ ersetzt. 
 
 

Artikel 5 
Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Laufbahn des Justiz-

vollstreckungsdienstes 
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§ 17 Absatz 4 Satz 2 Buchstabe a der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Lauf-
bahn des Justizvollstreckungsdienstes vom 11. Juni 1963 (GVBl. S. 608), die zuletzt 
durch Artikel X Nummer 18 des Gesetzes vom 19. März 2009 (GVBl. S. 70) geändert 
worden ist, wird wie folgt gefasst: 
 
„a) des Justizbeitreibungsgesetzes,“. 
 
 

Artikel 6 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für 
Berlin in Kraft. 
 
 
A. Begründung: 
 

a) Allgemeines: 
 
Durch Artikel 14 des Gesetzes zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 
655/2014 sowie zur Änderung sonstiger zivilprozessualer, grundbuchrechtlicher 
und vermögensrechtlicher Vorschriften und zur Änderung der Justizbeitrei-
bungsordnung (EuKoPfVODG) vom 21. November 2016 (BGBl. I S. 2591) ist 
die Justizbeitreibungsordnung mit Wirkung vom 1. Juli 2017 geändert worden. 
Insbesondere lautet die Gesetzesbezeichnung nunmehr „Justizbeitreibungsge-
setz (JBeitrG)“. Das Berliner Landesrecht verweist an mehreren Stellen auf die 
Justizbeitreibungsordnung. Zudem enthält § 23 des Gesetzes über Gebühren 
und Beiträge weitere Verweisungen auf Bundesrecht, die nicht mehr aktuell 
sind. Diese Verweisungen sind anzupassen. 
 
 

b) Einzelbegründung: 
 

1. Zu Artikel 1: 
 
§ 2 des Justizverwaltungskostengesetzes Berlin (JVKostG Bln) enthält Verwei-
sungen auf die Justizbeitreibungsordnung, die anzupassen sind. 
 
2. Zu Artikel 2: 
 
§ 2 Absatz 1 des Justizgebührenbefreiungsgesetzes (JGebBefrG) enthält eine 
Verweisung auf die Justizbeitreibungsordnung, die anzupassen ist. 
 
3. Zu Artikel 3: 
 
Die Verweisungen in § 23 Absatz 2 Buchstabe e des Gesetzes über Gebühren 
und Beiträge sind insgesamt anzupassen. Die Justizverwaltungskostenordnung 
ist durch Artikel 45 Nummer 2 des Zweiten Gesetzes zur Modernisierung des 
Kostenrechts vom 23. Juli 2013 (BGBl. I S. 2586) aufgehoben worden, an ihre 
Stelle ist gemäß Artikel 2 des vorgenannten Gesetzes das Justizverwaltungs-
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kostengesetz getreten. Die Hinterlegungsordnung ist durch Artikel 17 Absatz 2 
Nummer 1 des Zweiten Gesetzes über die Bereinigung von Bundesrecht im Zu-
ständigkeitsbereich des Bundesministeriums der Justiz vom 23. November 
2007 (BGBl. I S. 2614) aufgehoben worden, an ihre Stelle ist das Berliner Hin-
terlegungsgesetz getreten. Das Gesetz über die Anerkennung ausländischer 
Entscheidungen in Ehesachen vom 12. Dezember 1950 ist durch Art. 9 Ab-
schnitt I Absatz 2 Nummer 26 des Gesetzes zur Vereinheitlichung und Ände-
rung familienrechtlicher Vorschriften (Familienrechtsänderungsgesetz) vom 11. 
August 1961 (BGBl. I S. 1221) aufgehoben worden. Schließlich ist die Verwei-
sung auf die Justizbeitreibungsordnung anzupassen. 
 
4. Zu Artikel 4: 
 
Die Verordnung zur Übertragung von Ermächtigungen zum Erlass von Rechts-
verordnungen auf den Gebieten des Bürgerlichen Gesetzbuchs, der Zivilpro-
zessordnung, des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit sowie der Justizbeitreibungs-
ordnung enthält in der Bezeichnung sowie in § 1 Verweisungen auf die Justiz-
beitreibungsordnung, die anzupassen sind. 
 
5. Zu Artikel 5: 
 
§ 17 der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Laufbahn des Justizvoll-
streckungsdienstes enthält eine Verweisung auf die Justizbeitreibungsordnung, 
die anzupassen ist. 
 
6. Zu Artikel 6: 
 
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten. 
 

 
B. Rechtsgrundlage: 
 
Artikel 59 Absatz 2 der Verfassung von Berlin 
 
 
C. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen: 
 
Keine 
 
 
D. Gesamtkosten: 
 
Keine 
 
 
E. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg:  
 
Keine 
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F. Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung: 
 
    a) Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben: 

 
Keine 
 

    b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen: 
 
Keine 
 

 
Berlin, den 6. März 2018 
 

Der Senat von Berlin 
 
 
 
 

Michael Müller Dr. Dirk Behrendt 
Regierender Bürgermeister  Senator für Justiz, Verbraucherschutz 

und Antidiskriminierung 
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Anlage zur Vorlage an das Abgeordnetenhaus 
 
I. Gegenüberstellung der Gesetzestexte    
 

 
Alte Fassung 

 

 
Neue Fassung 

 
§ 2 JVKostG Bln § 2 JVKostG Bln 

Die Justizbeitreibungsordnung in der im 
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungs-
nummer 365-1, veröffentlichten bereinigten 
Fassung, die zuletzt durch Artikel 4 Absatz 
9 des Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2258) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung gilt für die Einziehung 
der in § 1 Absatz 1 der Justizbeitreibungs-
ordnung genannten Ansprüche auch inso-
weit, als diese Ansprüche nicht auf bun-
desrechtlicher Regelung beruhen. 
 

Das Justizbeitreibungsgesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 27. Ju-
ni 2017 (BGBl. I S. 1926), das zuletzt 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 30. 
Juni 2017 (BGBl. I S. 2094) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fas-
sung gilt für die Einziehung der in § 1 Ab-
satz 1 des Justizbeitreibungsgesetzes 
genannten Ansprüche auch insoweit, als 
diese Ansprüche nicht auf bundesrechtli-
cher Regelung beruhen. 

§ 2 Absatz 1 JGebBefrG § 2 Absatz 1 JGebBefrG 
§ 2 Stundung und Erlaß von Kosten 
 
(1) Gerichtskosten, nach § 59 Absatz 1 
und 3 des Rechtsanwaltsvergütungsgeset-
zes vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 788), 
das zuletzt durch Artikel 5 Absatz 7 des 
Gesetzes vom 10. Oktober 2013 (BGBl. I 
S. 3799) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung auf die Landeskasse 
übergegangene Ansprüche und Ansprüche 
nach § 1 Nr. 5 bis 9 der Justizbeitrei-
bungsordnung in ihrer jeweils geltenden 
Fassung, die bei den ordentlichen Gerich-
ten sowie bei den Gerichten der Verwal-
tungs-, Finanz- und Sozialgerichtsbarkeit 
entstehen, können gestundet werden, 
wenn ihre sofortige Einziehung mit beson-
deren Härten für den Zahlungspflichtigen 
verbunden wäre und der Anspruch durch 
die Stundung nicht gefährdet wird.  

§ 2 Stundung und Erlaß von Kosten 
 
(1) Gerichtskosten, nach § 59 Absatz 1 
und 3 des Rechtsanwaltsvergütungsgeset-
zes vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 788), 
das zuletzt durch Artikel 5 Absatz 7 des 
Gesetzes vom 10. Oktober 2013 (BGBl. I 
S. 3799) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung auf die Landeskasse 
übergegangene Ansprüche und Ansprüche 
nach § 1 Absatz 1 Nummer 5 bis 9 des 
Justizbeitreibungsgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 27. Ju-
ni 2017 (BGBl. I S. 1926), das durch Ar-
tikel 5 des Gesetzes vom 30. Juni 2017 
(BGBl. I S. 2094) geändert worden ist, in 
der jeweils geltenden Fassung, die bei 
den ordentlichen Gerichten sowie bei den 
Gerichten der Verwaltungs-, Finanz- und 
Sozialgerichtsbarkeit entstehen, können 
gestundet werden, wenn ihre sofortige Ein-
ziehung mit besonderen Härten für den 
Zahlungspflichtigen verbunden wäre und 
der Anspruch durch die Stundung nicht 
gefährdet wird. 
 

§ 23 Absatz 2 GebBeitrG § 23 Absatz 2 GebBeitrG 
§ 23 Übergangs- und Schlußvorschriften 
(2) Unberührt von den Bestimmungen die-
ses Gesetzes bleiben die Vorschriften 

§ 23 Übergangs- und Schlußvorschriften 
(2) Unberührt von den Bestimmungen die-
ses Gesetzes bleiben die Vorschriften 
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[…] 
 
e) der Verordnung über die Kosten im Be-
reich der Justizverwaltung vom 14. Februar 
1940 (RGBl. I S. 357), des Gesetzes über 
Anerkennung ausländischer Entscheidun-
gen in Ehesachen vom 12. Dezember 
1950 (VOBl. I S. 557), der Justizbeitrei-
bungsordnung vom 11. März 1937 (RGBl. I 
S. 298) und der Hinterlegungsordnung vom 
10. März 1937 (RGBl. I S. 285) in ihren 
jeweils geltenden Fassungen, 
 
[…] 
 

 
[…] 
 
e) des Justizverwaltungskostengeset-
zes vom 23. Juli 2013 (BGBl. I S. 2586, 
2655), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 
2732) geändert worden ist, des Justiz-
beitreibungsgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 27. Juni 2017 
(BGBl. I S. 1926), das durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 30. Juni 2017 (BGBl. I 
S. 2094) geändert worden ist, und des 
Berliner Hinterlegungsgesetzes vom 11. 
April 2011 (GVBl. S. 106) in ihren jeweils 
geltenden Fassungen, 
 
[…] 
 

§ 1 Verordnung zur Übertragung von Er-
mächtigungen zum Erlass von Rechtsver-
ordnungen auf den Gebieten des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs, der Zivilprozessord-

nung, des Gesetzes über das Verfahren in 
Familiensachen und in den Angelegenhei-
ten der freiwilligen Gerichtsbarkeit sowie 

der Justizbeitreibungsordnung 

§ 1 Verordnung zur Übertragung von Er-
mächtigungen zum Erlass von Rechtsver-
ordnungen auf den Gebieten des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs, der Zivilprozessord-

nung, des Gesetzes über das Verfahren in 
Familiensachen und in den Angelegenhei-
ten der freiwilligen Gerichtsbarkeit sowie 

des Justizbeitreibungsgesetzes 
§ 1 
Die dem Senat erteilten Ermächtigungen 
zum Erlass von Rechtsverordnungen nach 
 
1. § 1059a Absatz 1 Nummer 2 Satz 4, 
§ 1092 Absatz 2 in Verbindung mit 
§ 1059a Absatz 1 Nummer 2 Satz 4 und 
§ 1098 Absatz 3 in Verbindung mit 
§ 1059a Absatz 1 Nummer 2 Satz 4 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs, 
 
2. § 802k Absatz 3 Satz 1 und § 882h Ab-
satz 2 Satz 1 der Zivilprozessordnung, 
 
3. § 347 Absatz 4 Satz 3 und Absatz 5 
Satz 2 des Gesetzes über das Verfahren in 
Familiensachen und in den Angelegenhei-
ten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, 
 
4. § 2 Absatz 1 Satz 2 der Justizbeitrei-
bungsordnung 
 
werden auf die für Justiz zuständige Se-
natsverwaltung übertragen. 

§ 1 
Die dem Senat erteilten Ermächtigungen 
zum Erlass von Rechtsverordnungen nach 
 
1. § 1059a Absatz 1 Nummer 2 Satz 4, 
§ 1092 Absatz 2 in Verbindung mit 
§ 1059a Absatz 1 Nummer 2 Satz 4 und 
§ 1098 Absatz 3 in Verbindung mit 
§ 1059a Absatz 1 Nummer 2 Satz 4 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs, 
 
2. § 802k Absatz 3 Satz 1 und § 882h Ab-
satz 2 Satz 1 der Zivilprozessordnung, 
 
3. § 347 Absatz 4 Satz 3 und Absatz 5 
Satz 2 des Gesetzes über das Verfahren in 
Familiensachen und in den Angelegenhei-
ten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, 
 
4. § 2 Absatz 1 Satz 2 des Justizbeitrei-
bungsgesetzes 
 
werden auf die für Justiz zuständige Se-
natsverwaltung übertragen. 
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§ 17 Absatz 4 Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung für die Laufbahn des Justizvoll-
streckungsdienstes 

§ 17 Absatz 4 Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung für die Laufbahn des Justizvoll-
streckungsdienstes 

(4) Die mündliche Prüfung erstreckt sich 
auf das gesamte Ausbildungsgebiet. Sie 
hat insbesondere festzustellen, ob der Be-
amte die für den Justizvollstreckungsdienst 
erforderliche Kenntnis 
 
a) der Justizbeitreibungsordnung, 
 
[…] 
 
besitzt. Die Prüfung soll außerdem den 
Stand der Allgemeinbildung des Beamten 
feststellen. 
 

(4) Die mündliche Prüfung erstreckt sich 
auf das gesamte Ausbildungsgebiet. Sie 
hat insbesondere festzustellen, ob der Be-
amte die für den Justizvollstreckungsdienst 
erforderliche Kenntnis 
 
a) des Justizbeitreibungsgesetzes, 
 
[…] 
 
besitzt. Die Prüfung soll außerdem den 
Stand der Allgemeinbildung des Beamten 
feststellen. 
 

 
 
 
 
II. Wortlaut der zitierten Rechtsvorschriften  
 
JBeitrG 
 
§ 1 
 
(1) Nach diesem Gesetz werden folgende Ansprüche beigetrieben, soweit sie von Jus-
tizbehörden des Bundes einzuziehen sind: 
 
1. Geldstrafen und andere Ansprüche, deren Beitreibung sich nach den Vorschrif-
 ten über die Vollstreckung von Geldstrafen richtet; 
2. gerichtlich erkannte Geldbußen und Nebenfolgen einer Ordnungswidrigkeit, die  zu 
einer Geldzahlung verpflichten; 
2a. Ansprüche aus gerichtlichen Anordnungen über die Einziehung oder die Un-
 brauchbarmachung einer Sache; 
2b. Ansprüche aus gerichtlichen Anordnungen über die Herausgabe von Akten und 
 sonstigen Unterlagen nach § 407a Absatz 5 Satz 2 der Zivilprozessordnung; 
3. Ordnungs- und Zwangsgelder; 
4. Gerichtskosten; 
4a. Ansprüche auf Zahlung der vom Gericht im Verfahren der Prozesskostenhilfe  oder 
nach § 4b der Insolvenzordnung bestimmten Beträge; 
4b. nach den §§ 168 und 292 Absatz 1 des Gesetzes über das Verfahren in Fami-  li-
ensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit festge- setzte 
Ansprüche; 
5. Zulassungs- und Prüfungsgebühren; 
6. alle sonstigen Justizverwaltungsabgaben; 
7. Kosten der Gerichtsvollzieher und Vollziehungsbeamten, soweit sie selbständig 
 oder gleichzeitig mit einem Anspruch, der nach diesem Gesetz vollstreckt wird, 
 bei dem Auftraggeber oder Ersatzpflichtigen beigetrieben werden; 
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8. Ansprüche gegen Beamte, nichtbeamtete Beisitzer und Vertrauenspersonen,  ge-
gen Rechtsanwälte, Vormünder, Betreuer, Pfleger und Verfahrenspfleger, ge- gen Zeu-
gen und Sachverständige sowie gegen mittellose Personen auf Erstat- tung von Be-
trägen, die ihnen in einem gerichtlichen Verfahren zu viel gezahlt  sind; 
9. Ansprüche gegen Beschuldigte und Nebenbeteiligte auf Erstattung von Beträ- gen, 
die ihnen in den Fällen der §§ 465, 467, 467a, 470, 472b, 473 der Strafpro- zessord-
nung zu viel gezahlt sind; 
10. alle sonstigen Ansprüche, die nach Bundes- oder Landesrecht im Verwaltungs-
 zwangsverfahren beigetrieben werden können, soweit nicht ein Bundesgesetz  vor-
schreibt, dass sich die Vollstreckung nach dem Verwaltungsvollstreckungsge- setz 
oder der Abgabenordnung richtet. 
 
(2) Dieses Gesetz findet auch auf die Einziehung von Ansprüchen im Sinne des Absat-
zes 1 durch Justizbehörden der Länder Anwendung, soweit die Ansprüche auf bundes-
rechtlicher Regelung beruhen. 
 
(3) Die Vorschriften dieses Gesetzes über das gerichtliche Verfahren finden auch dann 
Anwendung, wenn sonstige Ansprüche durch die Justizbehörden der Länder im Verwal-
tungszwangsverfahren eingezogen werden. 
 
(4) Werden zusammen mit einem Anspruch nach Absatz 1 Nummer 1 bis 3 die Kosten 
des Verfahrens beigetrieben, so gelten auch für die Kosten die Vorschriften über die 
Vollstreckung dieses Anspruchs. 
 
(5) Nach diesem Gesetz werden auch die Gebühren und Auslagen des Deutschen Pa-
tentamts und die sonstigen dem Absatz 1 entsprechenden Ansprüche, die beim Deut-
schen Patentamt entstehen, beigetrieben. Dies gilt auch für Ansprüche gegen Patent-
anwälte und Erlaubnisscheininhaber. 
 
(6) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung abweichend 
von diesem Gesetz zu bestimmen, dass Gerichtskosten in den Fällen des § 109 Absatz 
2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten und des § 27 des Gerichtskostengesetzes 
nach Vorschriften des Landesrechts beigetrieben werden. Die Landesregierungen kön-
nen die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die Landesjustizverwaltung übertra-
gen. 
 
§ 2 
 
(1) Die Beitreibung obliegt in den Fällen des § 1 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 den nach den 
Verfahrensgesetzen für die Vollstreckung dieser Ansprüche zuständigen Stellen, soweit 
nicht die in Absatz 2 bezeichnete Vollstreckungsbehörde zuständig ist, im Übrigen den 
Gerichtskassen als Vollstreckungsbehörden. Die Landesregierungen werden ermäch-
tigt, an Stelle der Gerichtskassen andere Behörden als Vollstreckungsbehörden zu be-
stimmen. Die Landesregierungen können die Ermächtigung auf die Landesjustizverwal-
tung übertragen. 
 
(2) Vollstreckungsbehörde für Ansprüche, die beim Bundesverfassungsgericht, Bun-
desministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Bundesgerichtshof, Bundesver-
waltungsgericht, Bundesfinanzhof, Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, 
Bundespatentgericht, Deutschen Patent- und Markenamt, Bundesamt für Justiz oder 
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dem mit der Führung des Unternehmensregisters im Sinn des § 8b des Handelsgesetz-
buchs Beliehenen entstehen, ist das Bundesamt für Justiz. 
 
(3) Von den in Absatz 1 bezeichneten Vollstreckungsbehörden ist diejenige zuständig, 
die den beizutreibenden Anspruch einzuziehen hat. Dem Vollziehungsbeamten oblie-
gende Vollstreckungshandlungen kann die Vollstreckungsbehörde außerhalb ihres 
Amtsbezirks durch einen Vollziehungsbeamten vornehmen lassen, der für den Ort der 
Vollstreckung zuständig ist. Die Unzuständigkeit einer Vollstreckungsbehörde berührt 
die Wirksamkeit ihrer Vollstreckungsmaßnahmen nicht. 
 
(4) Die Vollstreckungsbehörden haben einander Amtshilfe zu leisten. 
 
§ 3 
 
Zustellungen sind nur erforderlich, soweit dies besonders bestimmt ist. Sie werden 
sinngemäß nach den Vorschriften der Zivilprozessordnung über Zustellungen von Amts 
wegen bewirkt. Die dem Gericht vorbehaltenen Anordnungen trifft die Vollstreckungs-
behörde. 
 
§ 4 
 
Die Vollstreckung kann gegen jeden durchgeführt werden, der nach den für den beizu-
treibenden Anspruch geltenden besonderen Vorschriften oder kraft Gesetzes nach den 
Vorschriften des bürgerlichen Rechts zur Leistung oder zur Duldung der Vollstreckung 
verpflichtet ist. Aus einer Zwangshypothek, die für einen der im § 1 bezeichneten An-
sprüche eingetragen ist, kann auch gegen den Rechtsnachfolger des Schuldners in das 
belastete Grundstück vollstreckt werden. 
 
§ 5 
 
(1) Die Vollstreckung darf erst beginnen, wenn der beizutreibende Anspruch fällig ist. In 
den Fällen des § 1 Absatz 1 Nummer 8 und 9 darf die Vollstreckung erst beginnen, 
wenn der Zahlungspflichtige von den ihm zustehenden Rechtsbehelfen binnen zwei 
Wochen nach der Zahlungsaufforderung oder nach der Mitteilung einer Entscheidung 
über seine Einwendungen gegen die Zahlungsaufforderung keinen Gebrauch gemacht 
hat. Vorschriften, wonach aus vollstreckbaren Entscheidungen oder Verpflichtungser-
klärungen erst nach deren Zustellung vollstreckt werden darf, bleiben unberührt. 
 
(2) In der Regel soll der Vollstreckungsschuldner (§ 4) vor Beginn der Vollstreckung zur 
Leistung innerhalb von zwei Wochen schriftlich aufgefordert und nach vergeblichem 
Ablauf der Frist besonders gemahnt werden. 
 
§ 6 
 
(1) Für die Vollstreckung gelten nach Maßgabe der Absätze 2 bis 4 folgende Vorschrif-
ten sinngemäß: 
 
1. §§ 735 bis 737, 739 bis 741, 743, 745 bis 748, 753 Absatz 4, §§ 758, 758a,  759, 
 761, 762, 764, 765a, 766, 771 bis 776, 778, 779, 781 bis 784, 786, 788, 789,  792, 
793, 802a bis 802i, 802j Absatz 1 und 3, §§ 802k bis 827, 828 Absatz 2 und  3, §§ 829 
bis 837a, 840 Absatz 1, Absatz 2 Satz 2, §§ 841 bis 886 der Zivilpro- zessordnung, 
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2. sonstige Vorschriften des Bundesrechts, die die Zwangsvollstreckung aus Urtei-
 len in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten beschränken, sowie 
3. die landesrechtlichen Vorschriften über die Zwangsvollstreckung gegen Gemein-
 deverbände oder Gemeinden. 
 
(2) An die Stelle des Gläubigers tritt die Vollstreckungsbehörde. Bei der Zwangsvoll-
streckung in Forderungen und andere Vermögensrechte wird der Pfändungs- und der 
Überweisungsbeschluss von der Vollstreckungsbehörde erlassen. Die Aufforderung zur 
Abgabe der in § 840 Absatz 1 der Zivilprozessordnung genannten Erklärungen ist in 
den Pfändungsbeschluss aufzunehmen. 
 
(3) An die Stelle des Gerichtsvollziehers tritt der Vollziehungsbeamte. Der Vollzie-
hungsbeamte wird zur Annahme der Leistung, zur Ausstellung von Empfangsbekennt-
nissen und zu Vollstreckungshandlungen durch einen schriftlichen Auftrag der Vollstre-
ckungsbehörde ermächtigt. Aufträge, die mit Hilfe automatischer Einrichtungen erstellt 
werden, werden mit dem Dienstsiegel versehen; einer Unterschrift bedarf es nicht. Der 
Vollziehungsbeamte hat im Auftrag der Vollstreckungsbehörde auch die in § 840 Absatz 
1 der Zivilprozessordnung bezeichneten Erklärungen entgegenzunehmen. Die in § 845 
der Zivilprozessordnung bezeichnete Benachrichtigung hat der Vollziehungsbeamte 
nach den Vorschriften der Zivilprozessordnung über die Zustellung auf Betreiben der 
Parteien zuzustellen. 
 
(4) Gepfändete Forderungen sind nicht an Zahlungs statt zu überweisen. 
 
(5) Die Vollstreckungsbehörden dürfen das Bundeszentralamt für Steuern ersuchen, bei 
den Kreditinstituten die in § 93b Absatz 1 der Abgabenordnung bezeichneten Daten 
abzurufen, wenn 
 
1. der Schuldner seiner Pflicht, eine Vermögensauskunft zu erteilen, nicht nach-
 kommt oder 
2. bei einer Vollstreckung in die Vermögensgegenstände, die in der Vermö- gensaus-
kunft angegeben sind, eine vollständige Befriedigung der Forderung,  wegen der die 
Vermögensauskunft verlangt wird, voraussichtlich nicht zu erwar- ten ist. 
 
§ 7 
 
Die Abnahme der Vermögensauskunft beantragt die Vollstreckungsbehörde bei dem 
zuständigen Gerichtsvollzieher; die Vollstreckung in unbewegliches Vermögen bean-
tragt sie bei dem zuständigen Amtsgericht. Der Antrag ersetzt den vollstreckbaren 
Schuldtitel. Eine Zustellung des Antrags an den Schuldner ist nicht erforderlich. Die 
Vollstreckungsbehörde kann die bei dem zentralen Vollstreckungsgericht nach § 802k 
Absatz 1 der Zivilprozessordnung verwalteten Vermögensverzeichnisse zu Vollstre-
ckungszwecken abrufen. 
 
§ 8 
 
(1) Einwendungen, die den beizutreibenden Anspruch selbst, die Haftung für den An-
spruch oder die Verpflichtung zur Duldung der Vollstreckung betreffen, sind vom 
Schuldner gerichtlich geltend zu machen 
bei Ansprüchen nach § 1 Absatz 1 Nummer 4, 6, 7 nach den Vorschriften über Erinne-
rungen gegen den Kostenansatz, 
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bei Ansprüchen gegen nichtbeamtete Beisitzer, Vertrauenspersonen, Rechtsanwälte, 
Zeugen, Sachverständige und mittellose Personen (§ 1 Absatz 1 Nummer 8) nach den 
Vorschriften über die Feststellung eines Anspruchs dieser Personen, 
bei Ansprüchen nach § 1 Absatz 1 Nummer 9 nach den Vorschriften über Erinnerungen 
gegen den Festsetzungsbeschluss. Die Einwendung, dass mit einer Gegenforderung 
aufgerechnet worden sei, ist in diesen Verfahren nur zulässig, wenn die Gegenforde-
rung anerkannt oder gerichtlich festgestellt ist. Das Gericht kann anordnen, dass die 
Beitreibung bis zum Erlass der Entscheidung gegen oder ohne Sicherheitsleistung ein-
gestellt werde und dass die Vollstreckungsmaßregeln gegen Sicherheitsleistung aufzu-
heben seien. 
 
(2) Für Einwendungen, die auf Grund der §§ 781 bis 784, 786 der Zivilprozessordnung 
erhoben werden, gelten die Vorschriften der §§ 767, 769, 770 der Zivilprozessordnung 
sinngemäß. Für die Klage ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk die Vollstreckung 
stattgefunden hat. 
 
§ 9 
 
(1) Werden Einwendungen gegen die Vollstreckung erhoben, so kann die Vollstre-
ckungsbehörde die Vollstreckungsmaßnahmen einstweilen einstellen, aufheben oder 
von weiteren Vollstreckungsmaßnahmen Abstand nehmen, bis über die Einwendung 
endgültig entschieden ist. 
 
(2) Der Vollziehungsbeamte hat von der Pfändung abzusehen, wenn ihm die Zahlung 
oder Stundung der Schuld nachgewiesen wird. 
 
§ 10 
 
(1) Bei der Pfändung von Forderungen oder anderen Vermögensrechten gelten die 
Vorschriften des Gerichtskostengesetzes sinngemäß. 
 
(2) Für die Tätigkeit des Vollziehungsbeamten gelten die Vorschriften des Gerichtsvoll-
zieherkostengesetzes sinngemäß. 
 


